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S c h e i d u n g s a n t r a g
der

Frau 



-Antragstellerin-

Prozeßbevollmächtigter: RA. Dr. Kriesten, Ludwigsburg; 

gegen
Herrn 



-Antragsgegner-

Namens der Antragstellerin beantrage ich für Recht zu erkennen:

Die am    ….  vor dem Standesbeamten des Standesamtes    ….   (Reg.Nr.   ) geschlossenen Ehe der Parteien wird geschieden

Das Recht der elterlichen Sorge über das minderjährige Kind ...wird auf beide Elternteile übertragen.

Ein Versorgungsausgleich findet nicht statt.
B e g r ü n d u n g

A1 ) Das AG   … ist international (Art 3 Ia Spiegelstriche 2 und 5 der EG-VO Nr. 2201/2003 vom 27. 11. 03) und örtlich zuständig. Zwar handelt es sich um eine EU-Norm und Albanien ist keine EU-Staat.

Indes beruht die o. g. Norm auf der „Rom III-VO“, die allgemein internattional anzuwenden ist. Dort heißt es (Art 1 I ): Diese VO ist auf alle Fälle anwendbar, die „eine Verbindung zum Recht verschiedenen Staaten aufweisen“.

Die Norm bezieht sich also nicht nur auf alle EU-Staaten, sondern auf alle Staaten dieser Erde, sofern bei der Fallbehandlung nur irgendein Auslandsbezug vorhanden ist (KOM -2010- 105 endg/ 2, S. 7), was hier zu bejahen ist (F 111765). Dies ist, so weit ersichtlich unbestritten.
Es ist auch deutsches mat. Scheidungsrecht anzuwenden. Die Beteiligten leben seit etwa 20 Jahren in Deutschland. Der Scheidungsantrag ist nach dem 21. 6. 12 gestellt.
Ab dem 21. (F 12/1029) 6. 12 gilt die EU ScheidgsVO Nr. 1259/2010 des Rates vom  20. 12. 10 zur Durchführung einer verstärken Zusammenarbeit im Bereich des auf die Ehescheidung und Trennung ohne Auflösung des Ehebandes anzuwendenden Rechts  (AbB EU I 343/10 – EUScheidgsVO- auch als Rom III VO bezeichnet.
Da (wie der Name Rom III VO schon zeigt) auch hier die Grundlage „Rom III“ ist, derzufolge deren Regelungen „weltweit“ gelten, sind deren Normen auch zur Bestimmung des Scheidungsstatus anzuwenden, auch wenn Albanien nicht EU-Mitglied ist.  Art. 14 I 1/17 EGBGB, das auf albanisches Recht verweist, hat damit seine Bedeutung verloren.  Das Scheidungsstatut ist damit vom Ehestatut abgekoppelt. Gem. Art. 8 EuScheidVO richtet sich die Scheidung nunmehr primär nach dem Recht des Staates, (12/1029) in dem die Ehegatten ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. Dies ist hier die BRD. Ein grenzüberschreitender Umzug, der etwa eine andere Lösung herbeiführen könnte, ist nicht gegeben.

Für die Entscheidung über das Recht der elterlichen Sorge ist das hier angerufene Gericht gem Art. 8 I EheVO II ebenfalls international zuständig. Das Kind hatte im Zeitpunkt der Antragstellung seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland 

In mat. Hinsicht gilt für Kindschafts-Sorgerechtsregelung weiterhin Art. 15 KSÜ i. V. m. Art. 5 I Haager KSÜ.  (1030, 1141)

Es ist kein durchgreifender Grund ersichtlich, es hier nicht bei der gemeinsamen elterlichen Sorge zu belassen. Indes erscheint eine Tenorierung in diesem Fall empfehlenswert.

Zum VA folgt die internationale Zuständigkeit aus § 98 II Fam FG. 

Gem. Art. 17 III EGBGB findet ein VA von Amts wegen nicht statt. Die Entscheidung richtet sich nach deutschem Recht. Ein Antrag auf Durchführung des VA ist nicht gestellt. Die Feststellung, dass ein VA nicht stattfindet, erfolgt nur deklaratorisch.

A2) Es scheint nicht erforderlich, die Scheidungsvoraussetzungen auch nach kossovarischem Recht darzulegen.

Im Übrigen wäre die Ehe auch nach diesem Rechtssystem zu scheiden (Art. 68 EFG). Fristen sind nicht vorgesehen. Beide Seiten dürften sich letztlich einig sein. Sollte dies nicht der Fall sein, wird von einem „unerträglichen Leben der Ehegatten“ i. S. von Art 69 a auszugehen sein. Wird hierzu weiterer Vortrag gewünscht, bitte ich um Mitteilung.
B) Die Beteiligten haben am      vor dem Standesbeamten des Standesamts       die Ehe miteinander geschlossen.

B e w e i s:  Heiratsurkunde

Die Antragstellerin ist am             in                      geboren. Sie ist kossovarische Staatsangehörige
Der Antragsgegner  ist am                   in                     geboren. Er ist ebenfalls kossovarischer Staatsangehöriger.
Der letzte gemeinsame Wohnsitz der Beteiligten war  in der 
Der Antragsgegner hat in früheren Zeiten gearbeitet, die Antragstellerin hat sich um Haus und Kinder gekümmert.
Vor etwa 2 Jahren hat sich der Antragsgegner als Zimmermann selbständig gemacht. Das endete in einem Fiasko. Insolvenzantrag hat er (noch) nicht gestellt; er bemüht sich, wieder auf die Beine zu kommen, was allerdings bei objektiver Betrachtung als aussichtslos erscheint.
Die Wohnung konnte nicht gehalten werden. Die Familie wurde in der ….untergebracht.
Seit Okober 11 leben die Beteiligten zunächst in der...., jetzt in der ….getrennt. Sie bewohnen seit dieser Zeit getrennte Zimmer (Wohn- und Schlafzimmer in der ....; je ein Zimmer in der …. sie essen nicht mehr zusammen, die Antragstellerin kocht und wäscht nicht mehr für den Antragsgegner pp.
Aus der Ehe ist das o. g. minderjährige Kind hervorgegangen. 

Die übrigen Kinder sind volljährig.

Der Scheidungsantrag wird auf §§ 1565 Abs. 1, 1566 Abs. 1 gestützt.  

Die Ehe der Beteiligten ist zerrüttet, die Antragstellerin ist nicht bereit, zum Antragsgegner zurückzukehren. Sie hält die Ehe für gescheitert. Es kann noch nicht gesagt werden, ob der Antragsgegner der Scheidung zustimmen wird. 

Sonstige Familiensachen sind nicht anhängig.  

Es wird um Bewilligung von VKH unter meiner Beiordnung gebeten.

(Dr. Kriesten)

Rechtsanwalt

Anlge: Heiratsurkunde, Geburtsurkunde,   VKH-Gesuch


